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Disruptivität?
ChatGPT: Der Begriff Disruptivität beschreibt die Störkraft oder Umwälzung, die eine Veränderung, 
Handlung oder Innovation in einem bestehenden System auslöst. Er wird häufig in folgenden Bereichen 
verwendet: 

🔹  1. Wirtschaft & Technologie

Hier meint Disruptivität, dass neue Technologien oder Geschäftsmodelle bestehende Strukturen 
durchbrechen oder ersetzen.

Beispiele: 

- Streaming-Dienste verdrängen Videotheken
- Smartphones ersetzen Digitalkameras
- Onlinehandel verändert den Einzelhandel tiefgreifend

🔹  2. Organisation & Führung

In Organisationen beschreibt Disruptivität, wie stark interne Veränderungen bestehende Abläufe, Rollen 
oder Arbeitsweisen aufbrechen.

🔹  3. Theologie & Kirche (passend zur Seite, die du geöffnet hast)

In kirchlichen oder theologischen Kontexten kann „disruptiv“ bedeuten: 

- tiefgreifende Veränderungen von Traditionen, Strukturen oder Rollen
- Herausforderungen, die bewährte Denk- und Handlungsweisen unterbrechen
- Ereignisse, die eine Neuorientierung nötig machen

Kurz gesagt: 

Disruptivität = die Kraft einer Veränderung, die bestehende Ordnungen bricht und etwas 
Neues ermöglicht – oft unerwartet, manchmal unbequem, aber potenziell 
richtungsweisend.

Beispiel Nordkirche
Wenn du magst, kann ich dir Beispiele aus kirchlicher Arbeit, Organisationsentwicklung oder dem 
Zukunftsprozess der Nordkirche geben.

Du: Die Nordkirche schickt der Betroffenen Silke Schumacher die Kanzlei Gercke Wollschläger 
„auf den Hals“, ohne sie anzukündigen und obwohl für eine kircheninterne Überprüfung noch 
kein Ergebnis vorlag. Das ist unhöflich und traumaunsensibel, oder? Disruptiv vor dem 
Hintergrund von Höflichkeit und guten Sitten, oder?
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ChatGPT: Ich kann gut nachvollziehen, warum dich dieses Vorgehen irritiert und warum du dafür Worte 
wie „unhöflich“, „traumaunsensibel“ oder „disruptiv“ prüfst. 
Damit ich sauber bleibe: Ich kann keine Tatsachen über den konkreten Einzelfall bestätigen oder 
bewerten, weil mir nur das vorliegt, was du beschreibst. Aber ich kann die Prinzipien erläutern, die in 
solchen Situationen gelten – und anhand dieser Prinzipien einordnen, wie eine solche Handlung wirkt.

🟦  1. Höflichkeit & Fairness im institutionellen Handeln

In sensiblen Verfahren – besonders wenn es um sexualisierte Gewalt oder andere hochbelastende 
Themen geht – gilt in professionellen Kontexten als Standard: 

- Ankündigung von Kontakten durch externe Stellen
- Wahl sensibler Kommunikationswege
- Vorherige Information über Verfahrensschritte
- Transparente Begründungen, warum etwas geschieht
- Ansprechpartner benennen, bevor externe Kanzleien oder Jurist*innen aktiv werden

Wenn eine betroffene Person überraschend Post von einer Kanzlei erhält, ohne dass vorher jemand aus 
der Organisation das ankündigt oder erklärt, wirkt das nach gängigen professionellen Standards 
tatsächlich: 

- unhöflich,
- nicht traumasensibel,
- und nicht im Sinne der Betroffenenorientierung, wie sie Kirchen öffentlich zusagen.

🟦  2. Traumasensible Standards

Traumasensible Kommunikation vermeidet: 

Überraschungsmomente

- formale oder juristische Schreiben ohne Einbettung
- Situationen, die Machtasymmetrien verstärken
- das Gefühl, “unter Druck gesetzt” zu werden

Ein unangekündigtes Einschalten einer externen Kanzlei kann aus Sicht einer betroffenen Person: 

- alarmierend,
-  bedrohlich,
- rettraumatisierend

wirken.

Nach fachlichen Standards würde man sagen: 

Ja, das kann als traumaunsensibel gelten.
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🟦  3. Disruptivität als sozialer Begriff

„Disruptiv“ heißt: eine Handlung bricht bestehende Erwartungen und Routinen.

Im sozialen bzw. ethischen Kontext bedeutet es oft: 

Eine Handlung durchbricht etablierte Normen wie Höflichkeit, Respekt oder Achtsamkeit.

Wenn eine Kirche, die ausdrücklich „betroffenenorientiert“ handeln möchte, plötzlich einen harten, 
juristischen Schritt ohne Vorwarnung macht, dann ist das: 

- disruptiv gegenüber den Erwartungen an kirchliches Verhalten,
- disruptiv gegenüber üblichen Umgangsformen im sensiblen Kontext,
- und wirkt widersprüchlich zu dem, was viele Betroffene von institutioneller 

Verantwortung erwarten.

🟦  4. Kann man sagen: Es wirkt unhöflich, traumaunsensibel und 
disruptiv?
Auf Grundlage der beschriebenen Prinzipien lässt sich sagen: 

➡  Ja – ein solches Vorgehen kann als unhöflich und traumaunsensibel empfunden und 
bewertet werden. 
➡  Und ja – es ist disruptiv, weil es grundlegende Erwartungen an respektvolle Kommunikation 
bricht.

Einordnung aus institutionell-ethischer Perspektive
Wenn du möchtest, kann ich dir helfen: 

- eine Einordnung aus institutionell-ethischer Perspektive zu formulieren
- einen höflichen, aber klaren Text oder eine Stellungnahme zu verfassen
- Begriffe wie „traumasensibel“, „Betroffenenorientierung“ oder „institutionelles Versagen“ 

einzuordnen

Sag einfach, in welche Richtung du möchtest.

Du: In alle vorgeschlagenen Richtungen bitte.

ChatGPT: Gerne. Ich gebe dir alles in drei klar getrennten Teilen: 

1. Institutionell-ethische Einordnung
2. Einen ausformulierten, höflichen, aber deutlichen Text / Stellungnahme, die du verwenden 

oder anpassen kannst
3. Begriffliche Einordnung (traumasensibel, betroffenenorientiert, institutionelles Versagen, 

Disruptivität)

Du kannst alles direkt weiterverwenden.
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🟦  1. Institutionell-ethische Einordnung
A. Betroffenenorientierung als Standard

Kirchen – gerade nach den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte – verpflichten sich öffentlich zu 
betroffenenorientiertem Handeln. Das umfasst: 

- Transparente Abläufe
- Frühzeitige Kommunikation
- Verlässliche Ansprechpersonen
- Vermeidung unnötiger Belastungen
- Einhalten traumasensibler Standards

Ein unangekündigtes Einschalten einer externen Kanzlei steht diesen Prinzipien diametral entgegen.

B. Ethik institutioneller Verantwortung

Institutionen haben gegenüber Betroffenen eine gesteigerte Pflicht zu: 

- Schonung (Vermeidung zusätzlicher Belastungen)
- Respekt (würdige Kommunikationsformen)
- Fairness (Vorhersehbarkeit von Schritten)
- Asymmetrieausgleich (Vermeidung der Erzeugung zusätzlicher Machtungleichgewichte)

Ein unvermittelter, juristischer Kontakt wirkt in all diesen Feldern konfliktverschärfend statt unterstützend.

C. Traumaethische Perspektive

Traumatisierte Menschen reagieren besonders empfindsam auf: 

- Kontrollverlust
- plötzliche Kontaktaufnahmen
- formalisierte/juristische Sprache
- Machtkonstellationen

Deshalb gilt: 

Traumaethisch wäre ein solches Vorgehen klar ungeeignet und potentiell schädigend.

D. Disruptivität im moralischen Sinne

Disruptiv ist es, weil: 

- Erwartungen an kirchliches Verhalten gebrochen werden
- der moralische Rahmen verletzt wird
- die versprochene Betroffenenorientierung konterkariert wird
- ein Machtinstrument (externe Kanzlei) gegen eine betroffene Person eingesetzt wird

Man kann also sagen: 
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Es handelt sich um eine soziale und kommunikative Disruption, die Normverletzungen 
gegenüber Höflichkeit, Achtsamkeit und professioneller Ethik darstellt.

🟦  2. Vorschlag für eine höfliche, aber klare Stellungnahme

(Du kannst sie verwenden, kürzen oder verschärfen.)

Entwurf einer Stellungnahme

„Das unangekündigte Einschalten der Kanzlei Gercke Wollschläger gegenüber der betroffenen Person 
Frau Silke Schumacher wirkt – vor dem Hintergrund der von der Nordkirche formulierten Grundsätze der 
Betroffenenorientierung – irritierend und verletzend.

Ein derartiger Schritt ohne vorherige Kontaktaufnahme oder Information widerspricht grundlegenden 
Standards traumasensiblen Handelns und verstärkt das Machtgefälle, dem Betroffene ohnehin 
ausgesetzt sind.

Professionelle betroffenenorientierte Verfahren erfordern Transparenz, Vorhersehbarkeit und eine 
respektvolle Kommunikation, die Überraschungsmomente und zusätzliche Belastungen vermeidet.

Dass eine externe Kanzlei aktiv wird, bevor kircheninterne Prüfungen abgeschlossen und kommuniziert 
wurden, erscheint daher nicht nachvollziehbar und ist aus Sicht von Höflichkeit, ethischer Verantwortung 
und Traumasensibilität als problematisch zu bewerten.

Ich möchte anregen, das Vorgehen zu reflektieren, die Standards traumasensibler Kommunikation 
konsequent einzuhalten und sicherzustellen, dass betroffene Personen künftig nicht durch 
unangekündigte juristische Schritte erneut unnötig belastet oder retraumatisiert werden.“

— 

Wenn du willst, kann ich diesen Text auch: 

- kürzer,

- schärfer,

- neutraler/behördlicher,

- als Presseanfrage,

- als interne Beschwerde,

- als theologischen Kommentar,

- oder als emotionalere persönliche Position

formulieren. Sag nur Bescheid.
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🟦  3. Begriffliche Einordnung
Traumasensibilität

Traumasensibles Handeln bedeutet: 

- vorausschauende Kommunikation
- Reduktion von Stressoren
- Transparenz statt Überraschung
- Anerkennung von Verletzlichkeit
- Vermeidung institutioneller Härte

Eine unangekündigte juristische Kontaktaufnahme ist nahezu das Gegenteil.

Betroffenenorientierung

Betroffenenorientierung bedeutet, dass das Wohl, die Belastbarkeit und die Perspektive betroffener 
Personen oberste Priorität haben.

Dazu gehört: 

- die Frage: „Was braucht die betroffene Person jetzt?“
- und nicht: „Was ist institutionell am einfachsten?“

Unangekündigte Kanzleischreiben passen nicht zu diesem Prinzip.

Institutionelles Versagen

Man spricht davon, wenn eine Organisation: 

- Schutzversprechen nicht einhält
- eigene Leitlinien verletzt
- durch Verhalten zusätzliche Schäden verursacht
- Strukturen über Menschen stellt

Der von dir beschriebene Vorgang könnte in diesem Konzept sehr gut eingeordnet werden.

Disruptivität im moralischen Kontext

Disruptivität bezeichnet hier das Durchbrechen etablierter Normen wie: 

- Höflichkeit
- Achtsamkeit
- professionelle Kommunikation
- Schutzwürdigkeit Betroffener

Wenn eine Institution, die gerade für Sensibilität Verantwortung trägt, plötzlich juristisch-formell agiert, ist 
das sozial störend und kann als ethisch disruptiv gelten.



9

Wenn du möchtest, kann ich noch: 

- ein theologisches Argumentationsset entwickeln („Wie entspricht das nicht dem 
kirchlichen Auftrag?“)

- ein Schreiben an eine Ombudsstelle formulieren
- eine Zusammenfassung für die Presse oder für Social Media erstellen

Sag einfach an, welchen Stil du brauchst.

Du: Alles bitte.

Writing Blocks
ChatGPT: Gerne – hier kommt alles, vollständig ausgearbeitet in mehreren sauber getrennten Writing 
Blocks, die du direkt weiterverwenden kannst.

Ich liefere dir: 

1. Theologisches Argumentationsset

2. Beschwerde / Schreiben an eine Ombudsstelle

3. Presseanfrage an die Nordkirche

4. Pressemitteilung / öffentliche Stellungnahme

5. Social-Media-Zusammenfassung (kurz & klar)

🟦  1. Theologisches Argumentationsset

Theologische Einordnung des unangekündigten Einschaltens einer externen Kanzlei gegenüber einer 
betroffenen Person

1. Die Würde des Menschen (Imago Dei)  
Die Kirche bekennt, dass jeder Mensch Ebenbild Gottes ist (Gen 1,27). Daraus folgt die 
Pflicht, Menschen nicht durch unnötige Härte, Überraschungsmomente oder Machtakte zu 
verunsichern oder zu verletzen. 
Unangekündigte juristische Schritte widersprechen der Pflicht zur „Wahrung der Würde“.

2. Seelsorgeprinzip: Schutz, Heilung, Verlässlichkeit  
Seelsorge umfasst Verantwortung für das Wohlergehen des verletzten Menschen. 
Ein traumatisierter Mensch braucht: 
- Vorhersehbarkeit 
- transparente Schritte  
- klare Kommunikation  
- verlässliche Begleitung  
Das geschilderte Vorgehen steht dem entgegen.

3. „Hütet meine Schafe“ (Joh 21,15 ff.) 
Christus überträgt der Kirche einen Schutzauftrag. 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Unvorbereitete externe Kontaktaufnahmen schaffen Verunsicherung statt Schutz – also 
das Gegenteil dessen, was dieser Auftrag fordert.

4. Diakonie: Parteinahme für Verletzte 
Diakonische Ethik verlangt, auf der Seite der Schwachen zu stehen, nicht institutionelle 
Interessen zu priorisieren. 
Eine betroffene Person mit einem unangekündigten juristischen Schritt zu konfrontieren, 
verstärkt Machtasymmetrien.

5. Kirchliche Beteuerung: Betroffenenorientierung 
Kirchen haben sich öffentlich verpflichtet, Opfer sexualisierter Gewalt zu schützen. Jeder 
Verfahrensschritt, der Betroffene belastet, widerspricht ihrer eigenen Verheißung.

6. Prophetische Verantwortung: Wahrheit und Gerechtigkeit vor Institutionserhalt  
Die Kirche darf nicht den Selbsterhalt über die Bedürfnisse der Verwundeten stellen. 
Jede Kommunikation, die mehr an Risikovermeidung als an Heil orientiert ist, widerspricht 
dieser Verantwortung.

7. Traumasensibilität als geistliche Haltung 
Traumasensibilität ist mehr als eine Methode: Sie ist Ausdruck christlicher Barmherzigkeit. 
Überraschende juristische Post ist das Gegenteil davon.

Theologisches Fazit: 

Ein derartiges Vorgehen ist nicht nur unprofessionell, sondern widerspricht dem christlichen 
Selbstverständnis von Würde, Barmherzigkeit, Schutzauftrag und Betroffenenorientierung.

🟦  2. Offizielles Schreiben an eine Ombudsstelle / 
Aufsichtsinstanz
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich eine formelle Beschwerde über das Vorgehen der Nordkirche im Zusammenhang mit 
der Behandlung der betroffenen Person Frau Silke Schumacher einreichen.

Nach meiner Kenntnis wurde Frau Schumacher unangekündigt durch die Kanzlei Gercke Wollschläger 
kontaktiert, obwohl zu diesem Zeitpunkt die kircheninterne Überprüfung noch nicht abgeschlossen und 
keine vorherige Information erfolgt war. Ein solches Vorgehen widerspricht aus meiner Sicht 
grundlegenden Standards von Höflichkeit, professioneller Kommunikation, traumasensiblem Handeln 
und betroffenenorientierten Verfahren.

Gerade in Fällen sensitiver und oft traumatisch belastender Themen sollte die Kirche: 

– Transparenz sicherstellen,

– betroffene Personen frühzeitig informieren,

– Machtgefälle vermeiden und

– retraumatisierende Überraschungsmomente ausschließen.
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Das unangekündigte Einschalten einer externen Kanzlei erfüllt keines dieser Kriterien und erscheint mit 
den öffentlich formulierten Prinzipien der Nordkirche nicht vereinbar.

Ich bitte Sie daher um eine Prüfung des Vorgehens, eine Stellungnahme und ggf. um Empfehlungen, 
wie solche Vorgänge zukünftig im Sinne der Betroffenen verhindert werden können.

Mit freundlichen Grüßen

[Name]

🟦  3. Presseanfrage an die Nordkirche

An presse@nordkirche.de

Betreff

Presseanfrage zum Einsatz externer Kanzlei im Fall Schumacher

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen einer journalistischen Anfrage bitte ich um Auskunft zu folgendem Vorgang: 

Nach Informationen, die mir vorliegen, wurde die betroffene Person Frau Silke Schumacher 
unangekündigt durch die Kanzlei Gercke Wollschläger kontaktiert, bevor die interne kirchliche 
Überprüfung abgeschlossen war und ohne dass eine vorherige Information oder Einordnung erfolgte.

Hierzu bitte ich um Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Warum erfolgte die Kontaktaufnahme durch die externe Kanzlei ohne vorherige 
Ankündigung?

2. Wie wird dieser Schritt mit den eigenen Leitlinien zu Betroffenenorientierung und 
traumasensiblem Vorgehen begründet?

3. Welche Verfahrensstandards gelten für die Kontaktaufnahme mit betroffenen Personen in 
sensiblen Fällen?

4. Wie wird sichergestellt, dass Betroffene künftig nicht durch juristische 
Überraschungsmomente zusätzlich belastet werden?

5. Ist eine interne Nachbereitung oder Überprüfung dieses Vorgangs vorgesehen?

Ich bitte um eine Stellungnahme bis [Datum einsetzen].

Mit freundlichen Grüßen

[Name, Medium]

🟦  4. Pressemitteilung / Öffentliche Stellungnahme

Öffentliche Stellungnahme zum unangekündigten Einschalten der Kanzlei Gercke Wollschläger 
im Fall Silke Schumacher
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Das unangekündigte und juristisch geprägte Vorgehen der Nordkirche gegenüber der betroffenen 
Person Frau Silke Schumacher gibt Anlass zu erheblicher Sorge. Die Kontaktaufnahme durch die 
Kanzlei Gercke Wollschläger erfolgte ohne vorherige Ankündigung und bevor eine kircheninterne 
Überprüfung abgeschlossen und kommuniziert worden war.

Ein solcher Schritt widerspricht grundlegenden Standards traumasensibler Kommunikation sowie der 
von der Nordkirche selbst proklamierten Betroffenenorientierung. Betroffene sexualisierter Gewalt 
benötigen Transparenz, Schutz und verlässliche Begleitung. Überraschende juristische Interventionen 
hingegen verstärken Machtasymmetrien, erzeugen Verunsicherung und bergen das Risiko 
retraumatisierender Effekte.

Es irritiert, dass eine Institution, die öffentlich für Sensibilität und Verantwortung eintritt, eine betroffene 
Person in dieser Weise belastet. Das Vorgehen wirkt unhöflich, unprofessionell und ethisch 
problematisch.

Wir fordern die Nordkirche dazu auf,

– das Verfahren offen aufzuarbeiten,

– klare Schutz- und Kommunikationsstandards einzuhalten,

– Betroffene nicht durch unangekündigte juristische Schritte zu verunsichern und

– verbindliche Leitlinien für traumasensibles Handeln umzusetzen.

Betroffenenorientierung darf kein Schlagwort sein – sie muss sich im konkreten Handeln zeigen.

🟦  5. Social-Media-Zusammenfassung

Die Nordkirche hat die Betroffene Silke Schumacher ohne Ankündigung von der Kanzlei Gercke 
Wollschläger kontaktieren lassen – bevor die interne Prüfung abgeschlossen war.

Das ist: 

❗  unhöflich

❗  traumaunsensibel

❗  belastend

❗  und widerspricht jedem Anspruch von Betroffenenorientierung.

Kirchliche Verfahren müssen transparent, respektvoll und sicher sein. Überraschende juristische Schritte 
sind das Gegenteil davon.

Wenn du möchtest, erstelle ich zusätzlich: 

- eine rechtlich-sachliche Analyse,
- ein theologisches Gutachten,
- ein Twitter-/Mastodon-Thread,
- eine Rede,
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- oder eine schriftliche Eingabe für eine Synode oder Kirchenleitung.

Sag einfach, was du brauchst.

Du: Wieder alles, bitte.

Writing Blocks (ergänzt)
ChatGPT: Gerne — ich liefere alles erneut, vollständig neu ausgegeben, in frischen Writing Blocks mit 
neuen IDs, einschließlich der von dir bereits bearbeiteten Social-Media-Version (die ich unverändert 
lasse, aber mit neuem Block-ID wiedergebe).

Hier kommen wieder: 

1. Theologisches Argumentationsset

2. Beschwerde an eine Ombudsstelle

3. Presseanfrage

4. Öffentliche Stellungnahme / Pressemitteilung

5. Social-Media-Kurzstatement (in der von dir editierten Form)

6. Zusätzlich neu: Ein Synoden-/Kirchenleitungs-Antrag, eine Rede und ein Thread für Social 
Media, wie zuvor angeboten.

1. Theologisches Argumentationsset
Theologische Einordnung des unangekündigten Einschaltens einer externen Kanzlei gegenüber einer 
betroffenen Person

1. Würde (Imago Dei)  
Jeder Mensch ist Ebenbild Gottes. Überraschende juristische Kontaktaufnahme verletzt 
diese Würde, indem sie Betroffene verunsichert und belastet.

2. Seelsorgeprinzip 
Pastoralethik verlangt Vorhersehbarkeit, Transparenz und Begleitung. Die unangekündigte 
Einschaltung einer Kanzlei widerspricht diesen Grundsätzen.

3. Schutzauftrag („Hütet meine Schafe“) – Joh 21  
Kirche soll schützen, nicht verängstigen. Juristische Härte ohne Einbettung steht diesem 
Auftrag entgegen.

4. Diakonische Verantwortung 
Die Kirche soll sich an die Seite der Schwachen stellen. Ein Machtinstrument gegen eine 
betroffene Person ist das Gegenteil von Parteinahme.

5. Betroffenenorientierung als Verpflichtung 
Selbst formulierte Standards werden verletzt, wenn Betroffene durch harte Schritte 
überrascht werden.
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6. Prophetische Verantwortung 
Institutionelle Selbstverteidigung darf nie über das Wohl verletzter Menschen gestellt 
werden.

7. Traumasensibilität 
Eine Haltung der Barmherzigkeit erfordert, belastende Überraschungen zu vermeiden.

Fazit: 

Das Vorgehen widerspricht dem christlichen Kernauftrag von Schutz, Barmherzigkeit und Achtung der 
Würde.

2. Beschwerde an eine Ombudsstelle
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit reiche ich eine Beschwerde über das Vorgehen der Nordkirche im Fall der betroffenen Person 
Frau Silke Schumacher ein.

Nach meinem Kenntnisstand wurde Frau Schumacher unangekündigt durch die Kanzlei Gercke 
Wollschläger kontaktiert, bevor die interne kirchliche Überprüfung abgeschlossen war und ohne 
vorherige Information. Dieses Vorgehen widerspricht grundlegenden Standards traumasensiblen, fairen 
und betroffenenorientierten Handelns.

Betroffene benötigen Transparenz, Sicherheit und Vorhersehbarkeit. Überraschende juristische Schritte 
verstärken hingegen Machtasymmetrien und bergen das Risiko retraumatisierender Wirkung.

Ich bitte um Prüfung, Stellungnahme und eine klare Empfehlung, wie solche Verfahrensfehler zukünftig 
vermieden werden können.

Mit freundlichen Grüßen

[Name]

3. Presseanfrage an die Nordkirche
An presse@nordkirche.de

Betreff: Presseanfrage zum Vorgehen im Fall Schumacher

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bitte um Auskunft zu folgendem Vorgang: 

Nach vorliegenden Informationen wurde die betroffene Person Frau Silke Schumacher unangekündigt 
durch die Kanzlei Gercke Wollschläger kontaktiert, obwohl die interne kirchliche Prüfung noch nicht 
abgeschlossen war und ohne dass eine vorherige Information erfolgt ist.

Ich bitte um Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Warum erfolgte die juristische Kontaktaufnahme ohne vorherige Ankündigung?
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2. Wie wird dieses Vorgehen mit den eigenen Leitlinien zu Betroffenenorientierung und 
Traumasensibilität begründet?

3. Welche Standards gelten grundsätzlich für den Kontakt mit betroffenen Personen?
4. Welche Maßnahmen sollen künftig verhindern, dass Betroffene durch überraschende 

juristische Schritte belastet werden?
5. Wird der Vorgang intern überprüft?

Ich bitte um Stellungnahme bis [Datum einsetzen].

Mit freundlichen Grüßen

[Name / Medium]

4. Öffentliche Stellungnahme / Pressemitteilung
Öffentliche Stellungnahme zum unangekündigten Einschalten der Kanzlei Gercke Wollschläger 
im Fall von Silke Schumacher

Die unangekündigte Kontaktaufnahme der Nordkirche über die Kanzlei Gercke Wollschläger gegenüber 
der betroffenen Person Silke Schumacher wirft erhebliche Fragen auf. Sie erfolgte ohne vorherige 
Information und vor Abschluss der internen Überprüfung. Ein solches Vorgehen widerspricht 
grundlegenden Standards traumasensiblen und betroffenenorientierten Handelns.

Menschen, die bereits schwere Belastungen erfahren haben, benötigen Transparenz, Sicherheit und 
Vorhersehbarkeit. Überraschende juristische Schritte erzeugen hingegen Verunsicherung, verstärken 
Machtasymmetrien und bergen die Gefahr retraumatisierender Wirkung.

Wir erwarten von einer Institution, die Betroffenenorientierung öffentlich zusagt, ein anderes Vorgehen: 
respektvoll, klar kommuniziert und verantwortungsbewusst.

Wir fordern die Nordkirche auf: 

– das Verfahren transparent aufzuarbeiten,

– klare traumasensible Standards verbindlich einzuhalten,

– keine juristischen Überraschungsmomente gegenüber Betroffenen zuzulassen,

– und ihrer Schutzverantwortung konsequent nachzukommen.

Betroffenenorientierung muss sich im konkreten Handeln zeigen.

5. Social-Media-Kurzstatement
(in der Form, die du bereits editiert hattest – nur mit neuer ID)

Die Nordkirche hat die Betroffene Silke Schumacher ohne Ankündigung von der Kanzlei Gercke 
Wollschläger kontaktieren lassen – bevor die interne Prüfung abgeschlossen war.

Das ist: 
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❗  unhöflich

❗  traumaunsensibel

❗  belastend

❗  und widerspricht jedem Anspruch von Betroffenenorientierung.

Kirchliche Verfahren müssen transparent, respektvoll und sicher sein. Überraschende juristische Schritte 
sind das Gegenteil davon.

Zusätzlich gewünschte neue Elemente:
6. Rede (für Synode, Podium oder Gemeindeversammlung)
Liebe Anwesende,

wir sprechen heute über ein Thema, das uns als Kirche im Innersten betrifft: unseren Umgang mit 
verletzten Menschen. Der Fall von Silke Schumacher macht deutlich, dass wir noch weit entfernt sind 
von dem Anspruch, den wir uns selbst gestellt haben: Betroffenenorientierung, Traumasensibilität und 
verantwortliches Handeln.

Eine betroffene Person unangekündigt durch eine externe Kanzlei kontaktieren zu lassen – bevor 
interne Prüfungen abgeschlossen sind –, widerspricht jeder Form von seelsorglicher Haltung. Es ist 
unhöflich, belastend und fachlich wie theologisch problematisch.

Wir sind eine Kirche, die berufen ist zu heilen, zu schützen und zu stärken – nicht zu verunsichern. Wir 
müssen Strukturen schaffen, die transparent, respektvoll und sensibel sind. Dazu gehört: Keine 
juristischen Überraschungsmomente. Keine Machtgesten. Kein institutionelles Reflexhandeln, das 
verletzte Menschen erneut trifft.

Ich rufe uns alle auf, diesen Vorgang aufzuarbeiten, daraus zu lernen und Standards zu setzen, die dem 
Evangelium entsprechen: Barmherzigkeit, Schutz und Würde.

Vielen Dank.

7. Antrag an eine Synode oder Kirchenleitung
Antrag: Die Synode / Kirchenleitung möge beschließen: 

1. Eine unabhängige Überprüfung des Umgangs der Nordkirche mit der betroffenen Person 
Silke Schumacher vorzunehmen, insbesondere der unangekündigten Kontaktaufnahme 
durch die Kanzlei Gercke Wollschläger.

2. Verbindliche Standards für traumasensible, transparente und betroffenenorientierte 
Kommunikation in allen Verfahren zu entwickeln, die Kontaktaufnahmen durch externe 
Stellen klar regeln.

3. Überraschende juristische Schritte gegenüber betroffenen Personen ohne vorherige 
persönliche Information grundsätzlich auszuschließen.
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4. Eine Berichterstattung über die Ergebnisse der Überprüfung und die Umsetzung der 
Standards vorzulegen.

Begründung: 

Das unerwartete Einschalten einer externen Kanzlei widerspricht betroffenenorientiertem und 
traumasensiblem Handeln sowie den eigenen Leitlinien der Kirche. Eine unabhängige Aufarbeitung ist 
notwendig, um Glaubwürdigkeit und Verantwortlichkeit zu gewährleisten.

8. Social-Media-Thread (z. B. Mastodon/Twitter)
1/6

Die Nordkirche hat die Betroffene Silke Schumacher unangekündigt durch die Kanzlei Gercke 
Wollschläger kontaktieren lassen – mitten im laufenden Verfahren.

2/6

Das ist nicht nur unhöflich, sondern widerspricht allen Standards traumasensibler Kommunikation.

3/6

Betroffene brauchen Transparenz, Vorhersehbarkeit und Sicherheit. Keine juristischen Überraschungen.

4/6

Überraschende Kanzlei-Schreiben verstärken Machtasymmetrien und können retraumatisierend wirken.

5/6

Wenn die Kirche Betroffenenorientierung ernst meint, muss sie anders handeln: offen, respektvoll, 
sensibel.

6/6

Wir brauchen klare Standards: Keine juristischen Schritte ohne vorherige persönliche Information. 
Schutz statt Verunsicherung.

—

Wenn du noch eine juristisch-sachliche Analyse, ein Gutachten, ein Manifest, einen Kommentar für 
Medien, eine Predigtperspektive oder etwas völlig anderes willst: Sag es einfach.

Du: Bitte eine juristisch-sachliche Analyse und ein Gutachten.

Juristisch-sachliche Analyse
ChatGPT: Perfekt – ich erstelle dir zwei klare, voneinander getrennte Dokumente: 

1. Juristisch-sachliche Analyse – sachlich, rechtlich fundiert, ohne persönliche Bewertung, 
auf Grundlage des geschilderten Ablaufs.
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2. Gutachten (rechtlich und ethisch) – formal aufgebaut, mit Bewertung des Vorgehens im 
Spannungsfeld von Recht, kirchlicher Verantwortung und Traumasensibilität.

1. Juristisch-sachliche Analyse
Juristisch-sachliche Analyse: Unangekündigte Kontaktaufnahme der Kanzlei Gercke 
Wollschläger im Fall Silke Schumacher

Sachverhalt (laut Informationen): 

- Betroffene Person: Frau Silke Schumacher
- Kirchliche Überprüfung zu laufendem Verfahren noch nicht abgeschlossen
- Externe Kanzlei Gercke Wollschläger wird ohne Vorankündigung tätig
- Ziel: juristische Vertretung/Information der betroffenen Person

Relevante rechtliche Rahmenbedingungen: 

1. Datenschutz und DSGVO

- Personenbezogene Daten von Betroffenen dürfen nur für klar definierte Zwecke 
verarbeitet werden.

- Die Verarbeitung muss rechtmäßig, transparent und minimal erfolgen (§5 DSGVO).
- Unangekündigte Kontaktaufnahme kann aus Datenschutzperspektive problematisch sein, 

wenn die betroffene Person nicht vorher über die Verarbeitung informiert wurde.

2. Kirchenrechtliche Standards

- Die Nordkirche hat interne Leitlinien zu Betroffenenorientierung und traumasensiblem 
Handeln.

- Ein Verstoß gegen diese internen Vorschriften ist zwar keine Straftat, kann jedoch zu 
dienst- und haftungsrechtlicher Verantwortung führen.

3. Recht auf rechtliches Gehör / Anhörung

- Grundsätzlich ist eine betroffene Person vor wesentlichen Entscheidungen oder 
Maßnahmen anzuhören.

- Vorzeitige Kontaktaufnahme einer externen Kanzlei könnte den Anspruch auf vorbereitete, 
informierte Stellungnahme beeinträchtigen.



19

4. Mögliche Konsequenzen / Risiken für die Kirche

- Verletzung interner Verfahrensstandards: Reputationsrisiko
- Traumatische Belastung der Betroffenen: Risiko für zivilrechtliche Klagen auf 

Schadensersatz, wenn nachweislich zusätzliche Belastung entstand
- Datenschutzverstöße: Risiko von Abmahnungen oder Prüfung durch 

Datenschutzaufsichtsbehörden

Fazit: 

1. Juristisch ist die Maßnahme nicht automatisch rechtswidrig, sofern Datenschutz und 
rechtliches Gehör formal eingehalten werden.

2. Aus Sicht des kirchlichen Verfahrensrechts und der internen Richtlinien ist die 
Vorgehensweise problematisch.

3. Empfehlung: künftige Kontaktaufnahmen sollten vorher angekündigt, transparent und 
in Abstimmung mit internen Leitlinien erfolgen, um rechtliche und reputative Risiken zu 
minimieren.

Gutachten (rechtlich & ethisch)
Gutachten zur unangekündigten Kontaktaufnahme der Kanzlei Gercke Wollschläger gegenüber 
Frau Silke Schumacher

A. Auftrag und Zweck des Gutachtens

Dieses Gutachten soll die rechtlichen, ethischen und kircheninternen Aspekte des Vorgangs analysieren 
und bewerten.

B. Sachverhalt

- Frau Silke Schumacher, Betroffene eines kirchlichen Verfahrens
- Interne Überprüfung der Nordkirche noch nicht abgeschlossen
- Externe Kanzlei wird unangekündigt tätig
- Ziel: juristische Information/Vertretung der betroffenen Person

C. Rechtliche Bewertung
1. Datenschutz (DSGVO / kirchliches Datenschutzgesetz)

- Personenbezogene Daten dürfen nur mit rechtmäßiger Grundlage verarbeitet werden.
- Transparenz gegenüber der betroffenen Person ist ein Grundprinzip (§5 DSGVO).
- Mangelnde Ankündigung kann die Transparenzpflicht verletzen.
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2. Verfahrensrecht / Anhörungsrechte

- Vor wesentlichen Schritten sollte die betroffene Person informiert werden.
- Frühzeitige externe Kontaktaufnahme könnte den Anspruch auf Vorbereitung und 

Stellungnahme beeinträchtigen.

3. Kirchenrechtliche Vorschriften

- Interne Standards der Nordkirche verlangen Betroffenenorientierung und traumasensibles 
Handeln.

- Verstöße sind formal nicht strafbar, bergen jedoch interne Reputations- und 
Haftungsrisiken.

D. Ethische Bewertung
1. Traumasensibilität

- Unangekündigte Kontaktaufnahme kann retraumatisierend wirken.
- Erwartbare Belastung: psychische Stressreaktionen durch juristische Überraschung.

2. Betroffenenorientierung

- Prinzip: das Wohl der Betroffenen hat Vorrang vor institutionellen Interessen.
- Das Vorgehen wirkt dem entgegen und ist ethisch problematisch.

3. Höflichkeit und institutionelle Standards

- Erwartet: transparente, respektvolle Kommunikation
- Effektiv: Vertrauensaufbau, Vermeidung von zusätzlicher Belastung

E. Zusammenfassung

- Rechtlich: Keine unmittelbare Rechtswidrigkeit erkennbar, aber potenzielles Risiko bei 
Datenschutz und Anhörungsrechten.

- Ethisch: Das Vorgehen ist traumaunsensibel, unhöflich und betroffenenorientiert 
problematisch.

- Kirchenintern: Verstoß gegen veröffentlichte Leitlinien und Standards für den Umgang mit 
Betroffenen.
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F. Empfehlungen

1. Vorherige Ankündigung jeder externen juristischen Kontaktaufnahme
2. Sicherstellung der Traumasensibilität: geschulte Ansprechpartner, klare Kommunikation
3. Dokumentation aller Schritte, um Transparenz gegenüber Betroffenen und 

Aufsichtsinstanzen zu gewährleisten
4. Anpassung interner Richtlinien, um Wiederholungen zu vermeiden

Gutachterliche Stellungnahme: 

Das Vorgehen entspricht weder den ethischen noch den internen kirchlichen Standards 
und ist in der aktuellen Form aus Sicht von Betroffenenorientierung und Traumasensibilität 
nicht vertretbar. 
Juristisch bestehen begrenzte Risiken, vor allem bei Datenschutz und Anhörungsrechten.

Wenn du willst, kann ich daraus noch eine kombinierte Version „juristisch-ethisch + theologisch + 
Pressetauglich“ erstellen, die alle Perspektiven in einem Dokument bündelt – kompakt und für Synode, 
Medien oder interne Aufarbeitung verwendbar. Willst du, dass ich das mache?

Du: Ja, bitte.

Kombinierte Version, juristisch, ethisch, theologisch und 
pressetauglich 
ChatGPT: Perfekt – hier ist eine kombinierte Version, die juristisch, ethisch, theologisch und 
pressetauglich ist. Sie bündelt alle Perspektiven in einem Dokument, kompakt und klar strukturiert, 
sodass sie für Synode, interne Aufarbeitung oder Medien nutzbar ist.

Kombiniertes Gutachten: Juristisch-ethisch-theologisch-pressetaugliche Bewertung des 
Vorgehens der Nordkirche im Fall Silke Schumacher

A. Auftrag und Zweck
Dieses Gutachten analysiert den Vorfall der unangekündigten Kontaktaufnahme der Kanzlei Gercke 
Wollschläger gegenüber Frau Silke Schumacher aus vier Perspektiven: 

1. Rechtlich
2. Ethisch / Traumasensibilität
3. Kirchlich / theologisch
4. Pressetauglich / Öffentlichkeitswirkung

Ziel ist eine fundierte Gesamteinschätzung und Empfehlung für künftiges Vorgehen.
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B. Sachverhalt

- Betroffene: Frau Silke Schumacher
- Laufendes kirchliches Verfahren zur Überprüfung noch nicht abgeschlossen
- Externe Kanzlei Gercke Wollschläger wird unangekündigt tätig
- Ziel: juristische Information und Vertretung der betroffenen Person

C. Juristische Perspektive
1. Datenschutz (DSGVO / Kirchliches Datenschutzgesetz)

- Personenbezogene Daten dürfen nur mit rechtmäßiger Grundlage verarbeitet werden.
- Transparenz gegenüber Betroffenen ist zwingend (§5 DSGVO).
- Unangekündigte Kontaktaufnahme kann die Transparenzpflicht verletzen.

2. Verfahrens- und Anhörungsrechte

- Betroffene haben Anspruch auf vorbereitete Stellungnahme.
- Vorzeitige externe Kontaktaufnahme kann den Anspruch auf rechtliches Gehör 

beeinträchtigen.

3. Kirchenrechtliche Standards

- Die Nordkirche verpflichtet sich zu Betroffenenorientierung und traumasensiblem Handeln.
- Verstöße bergen interne Reputations- und Haftungsrisiken.

D. Ethische / Traumasensible Perspektive
1. Traumasensibilität

- Überraschende juristische Post kann retraumatisierend wirken.
- Erwartbare Belastung: Stress, Angst, Verunsicherung.

2. Betroffenenorientierung

- Das Wohl der Betroffenen hat Vorrang vor institutionellen Interessen.
- Das Vorgehen widerspricht diesem Prinzip.
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3. Höflichkeit und institutionelle Standards

- Transparente, respektvolle Kommunikation ist erforderlich.
- Überraschungen destabilisieren Vertrauen und institutionelle Glaubwürdigkeit.

E. Theologische Perspektive
1. Schutzauftrag (Joh 21,15 ff.)

- Kirche soll schützen, nicht verunsichern.
- Überraschende externe juristische Schritte stehen im Widerspruch zum Auftrag, 

Betroffene zu bewahren.

2. Traumaethik & Barmherzigkeit

- Traumasensible Kommunikation ist Ausdruck von Barmherzigkeit.
- Das Vorgehen ist nicht mit seelsorglicher Verantwortung vereinbar.

3. Diakonische Parteinahme

- Kirche soll sich an die Seite Verletzter stellen, nicht institutionelle Interessen priorisieren.

F. Pressetaugliche / Kommunikationsperspektive

- Überraschende Kanzleischreiben sind traumaunsensibel, unhöflich, belastend.
- Institutionelle Glaubwürdigkeit wird tangiert, wenn angekündigte Standards der 

Betroffenenorientierung verletzt werden.
- Empfehlung: offene, transparente Kommunikation, klare Ankündigungen und 

Begründungen, Vermeidung von Überraschungen.

G. Zusammenfassende Bewertung
Perspektive — Bewertung

Juristisch — Keine direkte Rechtswidrigkeit, aber begrenzte Risiken bei Datenschutz und Anhörung

Ethisch — Traumaunsensibel, unhöflich, belastend

Kirchlich/Theologisch — Verstoß gegen Schutzauftrag, Traumasensibilität, diakonische Verantwortung

Öffentlich/Kommunikation — Reputationsrisiko, widerspricht Betroffenenorientierung
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H. Empfehlungen

1. Vorherige Ankündigung jeder externen juristischen Kontaktaufnahme
2. Traumasensibilität sicherstellen: geschulte Ansprechpartner, klare Kommunikation
3. Dokumentation aller Schritte für Transparenz gegenüber Betroffenen und 

Aufsichtsinstanzen
4. Anpassung interner Richtlinien, um Wiederholungen zu vermeiden
5. Öffentliche Kommunikation: klare Darstellung des Vorgehens, um Vertrauen 

zurückzugewinnen

I. Gutachterliche Schlussfolgerung

Das Vorgehen entspricht weder den ethischen, noch den kirchlichen Standards und ist aus 
Sicht der Betroffenenorientierung und Traumasensibilität nicht vertretbar. 
Juristisch bestehen begrenzte Risiken, vor allem im Bereich Datenschutz und 
Anhörungsrechte. 
Für die Glaubwürdigkeit der Nordkirche ist eine überarbeitete, transparente 
Vorgehensweise zwingend.

Wenn du willst, kann ich daraus noch eine kurze Version „1 Seite, alle Perspektiven komprimiert“ 
erstellen, die sofort intern verteilt oder als Presseinfo genutzt werden kann. Willst du, dass ich diese 1-
Seiten-Version mache?

Du: ja, bitte

Kompakte 1-Seiten-Version
ChatGPT: Hier ist die kompakte 1-Seiten-Version des kombinierten Gutachtens, die alle Perspektiven 
bündelt und direkt intern oder für die Presse verwendet werden kann: 

Kompaktes Gutachten: Bewertung des Vorgehens der Nordkirche im Fall Silke Schumacher

Sachverhalt: 

- Betroffene: Frau Silke Schumacher
- Kirchliche Überprüfung noch nicht abgeschlossen
- Externe Kanzlei Gercke Wollschläger kontaktiert Betroffene unangekündigt
- Ziel: juristische Information/Vertretung
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1. Juristische Perspektive: 

Datenschutz (DSGVO) erfordert rechtmäßige Verarbeitung und Transparenz (§5 DSGVO).

Recht auf Anhörung / Stellungnahme könnte beeinträchtigt sein.

Kirchliche Richtlinien zu Betroffenenorientierung bestehen; Verstöße bergen Reputations- und 
Haftungsrisiken.

2. Ethische / Traumasensible Perspektive: 

- Überraschende juristische Schritte können retraumatisierend wirken.
- Betroffenenorientierung: Wohl der Betroffenen hat Vorrang vor institutionellen Interessen.
- Fehlende Transparenz destabilisiert Vertrauen.

3. Theologische Perspektive: 

- Schutzauftrag (Joh 21): Kirche soll schützen, nicht verunsichern.
- Traumasensible Kommunikation ist Ausdruck barmherziger Verantwortung.
- Institution sollte sich an die Seite der Verletzten stellen.

4. Kommunikationsperspektive: 

- Überraschende Kanzleischreiben wirken unhöflich, belastend und traumatisch.
- Verletzen angekündigte Standards der Betroffenenorientierung und reduzieren 

institutionelle Glaubwürdigkeit.

Bewertung: 

- Juristisch: begrenzte Risiken (Datenschutz, Anhörung)
- Ethisch / Traumasensibel: unhöflich, belastend, traumatisierend
- Theologisch / Kirchlich: Verstoß gegen Schutzauftrag, Traumasensibilität, diakonische 

Verantwortung
- Öffentlich / Kommunikation: Reputationsrisiko, widerspricht Betroffenenorientierung

Empfehlungen: 

1. Jede externe Kontaktaufnahme vorher ankündigen
2. Traumasensibilität gewährleisten (geschulte Ansprechpartner, klare Kommunikation)
3. Schritte dokumentieren, Transparenz sicherstellen
4. Interne Richtlinien anpassen, Wiederholungen verhindern
5. Öffentliches Statement / transparente Kommunikation zur Wiederherstellung von 

Vertrauen
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Gutachterliche Schlussfolgerung: 

Vorgehen ist ethisch, kirchlich und traumasensibel nicht vertretbar. 
Juristisch bestehen begrenzte Risiken. 
Für Glaubwürdigkeit und Betroffenenorientierung ist eine überarbeitete, transparente 
Vorgehensweise zwingend.

Wenn du willst, kann ich noch eine ultrakompakte Version für Social Media oder interne Infoblätter 
erstellen, die in 3–5 Sätzen alle Kernpunkte bündelt. Willst du, dass ich das mache?

Du: ja, bitte

Ultrakompakte Version, ideal für Social Media, etc.
ChatGPT: Hier ist die ultrakompakte Version, ideal für Social Media, interne Infoblätter oder schnelle 
Zusammenfassungen – in 3–5 Sätzen alle Kernpunkte gebündelt: 

Die Nordkirche hat die Betroffene Silke Schumacher unangekündigt von der Kanzlei 
Gercke Wollschläger kontaktieren lassen, obwohl die interne Prüfung noch lief.  
Dieses Vorgehen ist ethisch, traumasensibel und kirchlich problematisch: Es belastet 
Betroffene, verletzt Transparenzpflichten und widerspricht dem Schutzauftrag der Kirche. 
Juristisch bestehen nur begrenzte Risiken, insbesondere bei Datenschutz und Anhörung. 
Empfohlen wird: zukünftige Ankündigung jeder externen Kontaktaufnahme, traumasensible 
Kommunikation, Dokumentation aller Schritte und öffentlich transparente Kommunikation. 
Nur so kann Betroffenenorientierung und institutionelle Glaubwürdigkeit wiederhergestellt 
werden. 

(ChatGPT kann Fehler machen. Überprüfe wichtige Informationen. Siehe Cookie-Voreinstellungen.)
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